
384 Klaus Verhein,

Glieder der Reichsverwaltung wesentlich doch erst nach 800“ 380). Diese 
Beobachtung läßt sich noch ausbauen. V. Krause hat dargelegt, daß 
im Jahre 802 eine Umorganisation im Institut der missi dominici er­
folgte, dergestalt, daß von da an regelmäßig und ausschließlich höhere 
Beamte und Persönlichkeiten, wie Grafen, Bischöfe, Äbte usw. mit dem 
Amt betraut wurden 381). Karl d. Gr. hatte allerdings auch schon vor 
diesem Zeitpunkt ordentliche missi — nicht etwa nur außerordentliche 
— in die Gebiete seines Reiches geschickt. Nur waren diese — wie die 
Annales Laureshamenses zum Jahre 802 382) berichten — pauperiores 

vassi de infra palatio gewesen. Hier scheint mir ein Zusammenhang mit 
den venatores nostri et falconarii vel reliqui ministeriales, qui nobis in 

palatio adsidue deserviunt gegeben zu sein, die das c. 47 des CV 
in einem gewissen Zusammenhang mit der Verwaltung der Königsgüter 
bringt und die vom Könige oder der Königin mit Aufträgen dorthin ge­
schickt werden können. Die Gleichsetzung der Jäger, Falkner und an­
deren Ministerialen, die dem Könige ständig in der Pfalz dienen, und 
den minderen Vasallen aus der Pfalz gestatten uns einige Stellen in der 
Capitulariensammlung des Ansegis 383), so daß beide Stellen tatsächlich 
die gleiche Art von königlichen Beauftragten zu meinen scheinen, min­
dere Vasallen, die sonst am Hofe Dienst tun 384). Damit hätten wir aus 
dem Text des CV selber einen weiteren Hinweis auf die Entstehungs­
zeit vor 802; ein Datum, das wir wegen der Königin — Karls d. Gr. 
letzte legitime Gemahlin starb bekanntlich am 4. 6. 800 — auf 800 re­
duzieren müssen, womit dann die Kaiserkrönung zu Weihnachten des 
gleichen Jahres sehr gut zu vereinigen ist. Da Karl seine erste Ehe 770 
geschlossen hatte, haben wir damit die beiden Zeitpunkte, zwischen die 
wir das CV setzen müssen. Ich möchte allerdings wegen des Zusammen-
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